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Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

 

Dr. med. Markus Raster 
INTERNISTISCHE HAUSARZTPRAXIS 

Marktplatz 2 
91604 Flachslanden 

Tel. 09829/ 93 27 99 - 7 
 

Öffnungszeiten 
Montag  08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Dienstag 08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 ς 13:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Freitag  08:00 ς 13:00 Uhr 
 

24 h-Rezept-Telefon: 09829/ 93 27 99 ς 8 
 

Sie erreichen unsere Praxis telefonisch Mo./Di./Do. 
von 08.30 ς 12.00 h und 15.00 ς 17.30 h und Mi./Fr. 
von 08.30 ς 12.00 h. 
 

 

www.arztpraxis-raster.de 
 

 
 

Hausarztpraxis Dr. Schorndanner/Scherk 
Walter-Meindl-Siedlung 63, 91622 Rügland 

Tel. 09828/ 9119733 
 
 

Sprechzeiten in Rügland: 
 

Montag  15 bis 18 Uhr 
Dienstag 09 bis 12 Uhr 
Mittwoch 08 bis 12 Uhr 
Donnerstag 09 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr 
Freitag  08 bis 12 Uhr 
 

Wir bitten um Terminvereinbarung! 
 

Außerhalb der genannten Sprechzeiten, steht Ihnen 
unsere Stammpraxis in Dietenhofen jederzeit gerne 
zur Verfügung. Telefon: 09824/8100 

 
 

Gemeinschaftspraxis Möller - Netal,  
Am Plärrer 7, 91619 Obernzenn 

 

Praxisurlaub vom 17.06.2024 bis 21.06.2024  
 

Vertretung: 
Praxis Rettig, Obernzenn, Tel.: 09844/976570,  

Praxis Dr. Raster, Flachslanden, Tel.: 
09829/9327997,  

Praxis Dr. Scharf, Marktbergel, Tel.: 09843/936620 
In dringenden Fällen wenden Sie sich an die Ret-

tungsleitstelle 112! Bleiben Sie gesund! 
 

Ab dem 24.06.2024 sind wir wieder wie gewohnt für 
Sie da! 

 

Zahnärzte 
 

Den allgemeinen Zahnnotdienst finden Sie im Inter-
net unter www.zahnnotdienst.de bzw. unter www. 
zahnnotdienst.info. 
 
 

Tierärzte 
 

Der tierärztliche Notdienstring Mittelfranken gilt an 
Wochenenden und Feiertagen. Unter www.tierarzt-
notdienst-mittelfranken.de kann die jeweilige 
diensthabende Tierarztpraxis abgerufen werden.  
 

Bereitschaftsdienste 
 

Erkrankungen, derentwegen ich meinen Hausarzt  
anrufen würde, dieser jedoch nicht erreichbar ist: 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

116 117 
außerhalb der üblichen Sprechzeiten. 

 
 

Notruf für Rettungsdienst 
und Feuerwehr 

112 
Für alle medizinischen Notfälle und alle Feuer-

wehreinsätze, vorwahlfrei aus Festnetz und 
Handy. 

 
 

NorA-Bürgerbus 
 

 

 

Abfallentsorgung 
 

Papiertonne 
Montag, 03.06.2024 
Dienstag, 02.07.2024 
 

Gelber Sack 
Montag, 03.06.2024 
Montag, 01.07.2024 
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Restmüll 
Montag, 03.06.2024 
Montag, 17.06.2024 
Montag, 01.07.2024 
 

Biomüll 
Freitag, 31.05.2024 
Donnerstag, 13.06.2024 
Donnerstag, 27.06.2024 
 

Wertstoffhof 
Jeden Freitag von 15:30 bis 17.00 Uhr und jeden 
Samstag von 09:30 bis 11:30 Uhr. 
 

Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
Bauschutt in KlŜƛƴƳŜƴƎŜƴ ōƛǎ м ŎōƳ όαƴƻǊƳŀƭŜǊά 
oder gipshaltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, 
zu den üblichen Öffnungszeiten (Freitag von 15.30 
Uhr bis 17.00 Uhr und Samstag von 09.30 Uhr bis 
11.30 Uhr), abgegeben werden. 
 

Gebühren: 
Normaler Bauschutt: 1 cbm   нрΣлл ϵ 
   ½ cbm   мнΣрл ϵ 
   Kleinstmenge    рΣлл ϵ 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   слΣлл ϵ 
½ cbm  олΣлл ϵ 
Kleinstmenge  млΣлл ϵ 

Die Entsorgung größerer Mengen Bauschutt muss 
über private Entsorger erfolgen: 
 

Á Fa. Tremel, Waizendorf, Tel. 09822/83530 
Á Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 

09823/437 
Á Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/918-560 
Á Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 

 

Gründeponie 
 

Ab 01.02.2024 können Gartenabfälle jeden Samstag 
von 15.00 bis 16.00 Uhr in das Fahrsilo an der Hoch-
straße gebracht werden. Grüngut (bis 1 cbm) kann 
auch am Wertstoffhof abgegeben werden. 
 

Gebühren: 1 cbm   фΣрл ϵ 
½ cbm   рΣлл ϵ 
Kleinstmenge  нΣрл ϵ 
 
 

Aus dem Rathaus 
 

Öffnungszeiten Postfiliale Flachslanden 
 

Montag ς Freitag              08.00 ς 12.00 Uhr 
Dienstags zusätzlich         13.00 ς 16.00 Uhr 
Donnerstags zusätzlich    14.00 ς 18.00 Uhr  
Samstag                              08.00 ς 09.00 Uhr  
 
 

Amts- und Mitteilungsblatt Juli 2024 
Redaktionsschluss: 20.06.2024 

Erscheinungstermin: 29.06.2024 
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Neuer Mitarbeiter im Bauhof 
 

Seit 1. Mai 2024 verstärkt Helmut Sachsner aus Ober-
dachstetten das Team unseres Bauhofs. Herr Sachs-
ner hat seine Ausbildung zum Gas- und Wasserinstal-
lateur bei der Firma Balmberger in Ansbach absol-
viert und mehrere Jahre als Installateur gearbeitet. 
Danach hat er eine Umschulung zum Elektroniker 
beim der Firma Bosch gemacht, dort war er ebenfalls 
jahrelang beschäftigt. 
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Wir freuen uns mit Herrn Sachsner einen engagierten 
und motivierten Beschäftigten gefunden zu haben 
und wünschen ihm für seinen Dienst beim Markt 
Flachslanden viel Freude und Erfolg.  
 

Hans Henninger, 1. Bürgermeister 
 
 

ERINNERUNG! Am 01.06.2024 ist die 4. Rate für den 
Verbesserungsbeitrag zur Kläranlage fällig. Bitte 
überweisen Sie den fälligen Betrag rechtzeitig. Vielen 
Dank. 
 

Ihre Gemeindekasse 
 
 

Bürgersolarpark Flachslanden 
Bürgerbeteiligung 

 

Ab sofort ist unter https://buergerbeteiligung.natur-
energie-zeilinger.de/flachslanden eine Interessens-
bekundung für eine Beteiligung beim Bürgersolar-
park Flachslanden möglich. Beteiligen können sich 
alle, die am 01.08.2024 in Flachslanden gemeldet 
sind. Durch die Einbindung der Bürger wird nicht nur 
die erneuerbare Energie, sondern auch die örtliche 
Wertschöpfung gestärkt werden. Für eine umwelt-
freundliche Energiegewinnung und eine verantwor-
tungsvolle Gemeinschaftsentwicklung. 
 

 

Erweiterung des Wärmenetzes 
Flachslanden 

 

Bis 10.05.2024 haben sich insgesamt 157 Interessen-
ten für die Erweiterung des Wärmenetzes gemeldet. 
Die Fa. eco:net wird die Interessenten jetzt kontak-
tieren und die Möglichkeiten eines Anschlusses vor 
Ort besprechen. Mit der Datengrundlage, die damit 
erarbeitet werden kann, werden wir dann weitere 
Entscheidungen treffen und Sie wieder informieren. 
 

Hans Henninger 
1. Bürgermeister 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

Probealarm 
¶ 22. Juni 2024 
 
 

Fundsachen 
 

¶ silberne Kette mit Herzanhänger, Pausenhof 
Schule Flachslanden 

¶ Damen-Handschuhe dunkelblau, Größe L, Wald 
bei Rosenbach 

¶ dunkelblaue Jacke mit Kapuze, Größe XL, Grillfest 
Sondernohe 

 
 

Verordnung des Marktes Flachslanden 
über die Öffnung von Verkaufsstellen an 
Sonn- und Feiertagen anlässlich von 
Märkten, Messen oder ähnlichen Veran-
staltungen im Ortsteil Neustetten für das 
Jahr 2024 
 

Vom 02. April 2024 
 

Auf Grund des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über 
den Ladenschluss vom 28. November 1956 (BGBl. I S. 
875), in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 
2003 (BGBl. I S. 744), geändert durch Gesetz vom 7. 
Juli 2005 (BGBl. I S. 1954) und Art. 228 der neunten 
Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Okto-
ber 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit § 11 der 
Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von 
Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung ς 
DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl S. 22, BayRS 103-2-
V), zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. De-
zember 2021 (BayMBI. Nr. 902), erlässt der Markt 
Flachslanden folgende Verordnung: 
 

https://buergerbeteiligung.naturenergie-zeilinger.de/flachslanden
https://buergerbeteiligung.naturenergie-zeilinger.de/flachslanden
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§ 1 
Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage 

 

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Satz 1 Nr. 1 
des Gesetzes über den Ladenschluss dürfen Verkaufs-
stellen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den 
Ladenschluss im Ortsteil Neustetten aus Anlass 
 

1. der Kirchweih im Ortsteil Neustetten am 
28.07.2024 von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

 

für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet 
sein. 
 

§ 2 
Geltung anderer Rechtsverordnungen 

 

Die durch Rechtsverordnungen nach den §§ 11 und 
12 des Gesetzes über den Ladenschluss freigegebe-
nen Verkaufszeiten (Verkauf in ländlichen Gebieten 
und Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feier-
tagen) bleiben unberührt. Die jeweilige Gesamtöff-
nungszeit nach § 1 dieser Verordnung und nach den 
Rechtsverordnungen nach §§ 11 und 12 des Gesetzes 
über den Ladenschluss darf insgesamt fünf Stunden 
nicht überschreiten. 
 

§ 3 
Inkrafttreten und Geltungsdauer 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen 
Bekanntmachung in Kraft und gilt bis zum Ablauf des 
letzten von der Verordnung erfassten Tages. 
 

Flachslanden, 02. April 2024 
Markt Flachslanden 
 

Henninger, Erster Bürgermeister 
 

Hinweise zur Verordnung des Marktes 
Flachslanden über die Öffnung von Ver-
kaufsstellen an Sonn- und Feiertagen an-
lässlich von Märkten, Messen oder ähnli-
chen Veranstaltungen im Ortsteil Neus-
tetten für das Jahr 2024 
 

1. Arbeitnehmer dürfen an den verkaufsoffenen 
Sonntagen nur während der in § 1 der oben abge-
druckten Verordnung festgesetzten Öffnungszei-
ten und, falls dies zur Erledigung von Vorberei-
tungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, 
während insgesamt weiterer dreißig Minuten be-
schäftigt werden (§ 17 Abs. 1 des Gesetzes über 
den Ladenschluss). 

 

2. Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der 
Sonn- und Feiertage, die weiteren Vorschriften 
des § 17 des Gesetzes über den Ladenschluss, die 
Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, des Man-
teltarifvertrages für die Arbeitnehmer im Einzel-

handel in Bayern, des Jugendarbeitsschutzgeset-
zes und des Mutterschutzgesetzes sind für die an 
den freigegebenen Sonn- und Feiertagen für die in 
den geöffneten Verkaufsstellen beschäftigten Ar-
beitnehmer zu beachten. 

 

3. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen 
gegen die in § 1 der oben abgedruckten Verord-
nung festgelegten Öffnungszeiten an Sonn- und 
Feiertagen können nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. 
a i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über den Laden-
schluss als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geld-
buße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden. 

 

4. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen 
gegen die in Hinweis Nr. 1 genannte Bestimmung 
können nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a i.V.m. Abs. 
2 des Gesetzes über den Ladenschluss als Ord-
nungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu zwei-
tausendfünfhundert Euro geahndet werden. 

 

5. Vorsätzliche Verstöße gegen die in Hinweis Nr. 1 
genannte Bestimmung werden, wenn dadurch 
vorsätzlich oder fahrlässig Arbeitnehmer in ihrer 
Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet werden, 
gemäß § 25 des Gesetzes über den Ladenschluss 
als Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Mo-
naten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen 
bestraft. 

 
 

WAHLBEKANNTMACHUNG zur Europa-
wahl am 9. Juni 2024 
 

1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.  
 

2. Die Gemeinde ist in folgende 2 Wahlbezirke ein-
geteilt. 
 

Wahlbezirk 1, Mehrzweckhalle, Schulstraße 2, 91604 
Flachslanden, barrierefrei 
Wahlbezirk 2, Mehrzweckhalle, Schulstraße 2, 91604 
Flachslanden, barrierefrei 
 

3. Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände 
tritt/treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
um 16.30 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal, Schulstraße 
2, 91604 Flachslanden zusammen.  
 

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis sie eingetragen ist.  
 

Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbe-
nachrichtigung und einen amtlichen Personalaus-
weis ς Unionsbürgerinnen und Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 
 

Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der 
Wahl abzugeben. 
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Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wäh-
lerin und jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahl-
raums einen Stimmzettel ausgehändigt.  
 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme.  
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbe-
zeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politi-
schen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils 
die ersten zehn Bewerberinnen oder Bewerber der 
zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Be-
zeichnung der Wahlvorschlagsberechtigten einen 
Kreis für die Kennzeichnung. 
 

Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise 
ab, 
 

dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
chem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

 

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in 
einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der 
Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 
 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffent-
lich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein 
haben, können an der Wahl im Landkreis oder in der 
kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein ausge-
stellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbe-
zirk des Landkreises/der kreisfreien Stadt 
oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahl-
schein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzet-
telumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag ange-
gebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.  
 

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlun-
terlagen wird für die wahlberechtigte Person im 

Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins 
vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 
wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in 
einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. 
Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder 
nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen 
Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wen-
den. Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, 
besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahl-
schein beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaubhaft 
versichert wird, dass der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist. 
 

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch 
für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäi-
schen Parlament wahlberechtigt sind. Eine Ausübung 
des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der 
wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 6 Abs. 4 
des Europawahlgesetzes. 
 

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkun-
dig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ih-
rer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der 
wahlberechtigten Person selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der stimmberechtigten 
Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Inte-
ressenskonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Abs. 4a 
des Europawahlgesetzes). 

 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren o-
der mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, 
wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).  
 

Flachslanden, 25.05.2024 
 

Michael Sokolowski, Wahlleiter 
 
 

Manöver und Übungen der US-Streit-
kräfte; Anmeldung gem. der Bekanntma-
chung vom 04.12.2008 (StAnz Nr. 51/52 
vom 19.12.2008) 
 

Folgende Übung wurde angemeldet: 
 



 

 
          Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  06/2024   7 

Art der Übung: Tag- und Nachtübungen mit 
Außenlandungen  

Zeitraum:  03.06.2024 ς 28.06.2024  
Besonderheiten: keine  
 

Die Einheiten sind generell angewiesen, Manöver-
schäden möglichst zu vermeiden. Es wird gebeten, 
Einwendungen gem. Ziff. III Nr. 3 der obengenannten 
Bekanntmachung unverzüglich mitzuteilen. Hinsicht-
lich des Verfahrens bei der Anmeldung von Ersatzan-
sprüchen bei Manöverschäden wird auf das Hand-
blatt der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 
Schadensregulierungsstelle, Regionalbüro Süd Nürn-
berg, Rudolphstraße 28 - 30, 90489 Nürnberg, Tel: 
0911/99261-0, Fax: 0911/99261-185, hingewiesen. 
Die Handblätter können dort angefordert werden. 
 
 

Aus unserer Gemeinde 
 

Besuch bei unseren französischen Part-
nergemein-den vom 08. bis 12. Mai 
 

39 Bürgerinnen und Bürger aus Flachslanden inklu-
sive einigen Mitgliedern des Ansbacher Partner-
schaftsvereins Club der Freunde von Anglet waren 
von Donnerstag, 08. bis Sonntag, 12. Mai in Frank-
reich. Es war wie immer ein sehr schönes Wochen-
ende. Das französische Partnerschaftskomitee hatte 
wieder ein tolles Programm zusammengestellt. 
 

 
 

Überreichen der Patchwork-Arbeit mit den Gemeindewappen 
 
 

 
 

Die Kirche St-Pierre in Beaulieu-sur-Dorgogne 
 

Schon beim Begrüßungsaperitif am Rathaus in Cornil 
wurde eine Patchwork-Arbeit des Frauenkreises mit 
den drei Gemeindewappen überreicht. Am Freitag 
besuchten wir Beaulieu-sur Dordogne mit seiner ma-
lerischen Altstadt. Sehr interessant war die Besichti-
gung eines Weinbaubetriebs und Verkostung von 
Strohwein. Man kann den Strohwein am ehesten mit 
Eiswein vergleichen. Hier werden die Trauben aber 
nicht gefrieren, sondern trocknen lassen. 
 

 
 

Der erste Weinberg in Cornil 
 

Auch das Programm der verschiedenen Gruppen in 
den Gastfamilien war sehr interessant. Ich besuchte 
am Morgen den großen Markt in Brive la Gaillarde 
und lernte am Nachmittag den neu angelegten ersten 
Weinberg in unseren Partnergemeinden kennen. 
Beim Festabend überreichten wir dann den mitge-
brachten fränkischen Wein und das Fass Bruckberger 
Bier. 
 

 
 

Das Anstechen des mitgebrachten Fasses mit den beiden Bürger-
meisterkollegen durfte keinesfalls fehlen 
 

Selbstverständlich wurde auch wieder eine Gegen-
einladung für 2025 ausgesprochen. Ob unsere 
Freunde am Feuerwehrfest vom 18. bis 21.07.2025 
kommen oder an einem anderen Datum, ist noch of-
fen. 
 

Hans Henninger 
1. Bürgermeister 
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Aus dem Landratsamt 
 

Öfter mal in die Pedale 
treten 
 

Raus aus dem Auto, rauf auf den Sattel: Zum dritten 
Mal beteiligt sich der Landkreis Ansbach an der inter-
nationalen Fahrradkampagne STADTRADELN. Land-
rat Dr. Jürgen Ludwig und Klimaschutzmanagerin 
Lena Navarro Ortiz freuen sich auf möglichst viele 
Bürgerinnen und Bürger, die das umweltfreundliche 
Verkehrsmittel stärker für sich entdecken und damit 
nicht nur Freizeitfahrten unternehmen, sondern auch 
ȊǳǊ !ǊōŜƛǘ ǊŀŘŜƭƴΦ αaŀŎƘŜƴ {ƛŜ LƘǊŜ CŀƘǊǊäder fit und 
dann sich selbst ς das STADTRADELN ist die perfekte 
DŜƭŜƎŜƴƘŜƛǘάΣ ǎƻ ŘŜǊ [ŀƴŘǊŀǘΦ  
 

Beim STADTRADELN geht es darum, 21 Tage lang 
möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem 
Fahrrad zurückzulegen. Die Aktion dauert von 17. 
Juni bis 7. Juli 2024. Im Vorjahr beteiligten sich 783 
Personen an der Aktion und legten dabei 179.305 
Radkilometer zurück. Dieses Mal wurde die Zahl der 
Gewinne deutlich erhöht. Auf die 20 radaktivsten Ein-
zelfahrer warten Preise, darunter eine hochwertige 
Fahrradtasche der im Landkreis Ansbach beheimate-
ten Firma Ortlieb (Heilsbronn) und weiteres nützli-
ches Rad-Zubehör. 
 

 
 

Bereit fürs STADTRADELN? Landrat Dr. Jürgen Ludwig und Klimaschutz-

managerin Lena Navarro Ortiz freuen sich auf eine möglichst hohe Betei-

ligung an der internationalen Fahrradkampagne. Der Landkreis Ansbach 

nimmt in diesem Jahr bereits zum dritten Mal teil. Foto: Landratsamt An-

sbach/Susanne Merkel 
 

Teilnehmen am Stadtradeln können alle, die im Land-
kreis Ansbach wohnen, arbeiten, zur (Hoch-)Schule 
gehen oder einem Verein angehören. Die Anmeldung 
erfolgt unter www.stadtradeln.de/landkreis-ans-
ōŀŎƘΦ α5ŀǎ {¢!5¢w!59[b ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ƴǳǊ ŜƛƴŜ !ƪǘƛƻƴ ŦǸǊ 
mehr Bewegung und frische Luft, sondern auch ein 
deutliches Signal für mehr Klimaschutz", erklärt Kli-
maschutzmanagŜǊƛƴ [Ŝƴŀ bŀǾŀǊǊƻ hǊǘƛȊΦ α5ƛŜ ²ŀƘƭ 
des Verkehrsmittels spielt eine entscheidende Rolle 

bei der Reduzierung unserer Treibhausgasemissio-
nen. Wir möchten die Menschen ermutigen, ver-
mehrt auf das Fahrrad umzusteigen und sich aktiv für 
Řŀǎ YƭƛƳŀ ŜƛƴȊǳǎŜǘȊŜƴΦά 
 

Das STADTRADELN ist im Landkreis Ansbach Teil des 
Integrierten Klimaschutzkonzeptes. Ziel ist es, über 
den Aktionszeitraum hinaus einen Umstieg vom mo-
torisierten Individualverkehr auf das Fahrrad zu un-
terstützen. Dabei geht es auch um die Verringerung 
des Kohlendioxid-Ausstoßes insgesamt. Das Themen-
feld Mobilität weist das größte Potenzial zur Minde-
rung der Treibhausgasemissionen im Landkreis Ans-
bach auf, da es für rund die Hälfte des Kohlendioxid-
!ǳǎǎǘƻǖŜǎ ǳǊǎŅŎƘƭƛŎƘ ƛǎǘΦ α5ƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜǎ CŀƘǊȊŜǳƎǘȅǇǎ 
spielt eine entscheidende Rolle, denn im Landkreis 
Ansbach werden 90 Prozent der Personenkilometer 
Ƴƛǘ ŘŜƳ tƪǿ ȊǳǊǸŎƪƎŜƭŜƎǘάΣ ǎƻ ŘƛŜ YƭƛƳŀǎŎƘǳǘȊƳŀƴŀπ
gerin. 
 
 

Gemeinderat 
 

Gemeinderatssitzung vom 02.04.2024 ς 
öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-

schlussfähigkeit  
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen wor-
den. Erster Bürgermeister Henninger stellt fest, 
dass die Mehrheit der Mitglieder anwesend und 
stimmberechtigt ist. Das Gremium ist daher be-
schlussfähig. Der Vorsitzende erklärt die Sitzung 
für eröffnet. Die Berichterstattung erfolgt grund-
sätzlich durch den Vorsitzenden, sollte in der Nie-
derschrift kein anderer oder zusätzlicher Bericht-
erstatter benannt sein.  
 

2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
12.03.2024 ς öffentlicher Teil  
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der Nie-
derschrift der Sitzung vom 12.03.2024 ς öffentli-
cher Teil. Der Marktgemeinderat erhebt keine Ein-
wände gegen die Niederschrift.  
 

Beschluss: einstimmig  
Die Niederschrift der Sitzung vom 12.03.2024 ς öf-
fentlicher Teil wird genehmigt.  

 

3. Baupläne 
 

3.1 Bauvorhaben Schopf ς Dachsanierung einer Kfz-
Werkstatt und Errichtung eines Vordaches; Ans-
bacher Straße  
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt die Dachsanie-
rung an der bestehenden Kfz-Werkstatt und die 
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Errichtung eines Vordaches. Das Bauvorhaben 
liegt im Innenbereich (§ 34 BauGB) und fügt sich 
in die nähere Umgebung ein. Die Kfz-Werkstatt 
ist bereits vorhanden und genehmigt und das 
Vordach ist bauplanungsrechtlich unbedenklich. 
Die Nachbarunterschriften sind in den Bauunter-
lagen vollständig vorhanden. Für die Genehmi-
gung ist eine Abstandsflächenübernahme des 
hinteren Grundstücks erforderlich. Die Genehmi-
gung des Grundstückseigentümers liegt den An-
tragsunterlagen bei. Die Erschließung ist gesi-
chert. 
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat erteilt für die Dachsanie-
rung einer Kfz-Werkstatt und Errichtung eines 
Vordaches das gemeindliche Einvernehmen. 
 

3.2 Bauvorhaben Parrish ς Neubau einer Garage mit 
Hobbywerkstatt; Hammerweg  
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt den Neubau einer 
Garage mit Hobbywerkstatt. Das Bauvorhaben 
liegt im Innenbereich (§ 34 BauGB) und fügt sich 
in die nähere Umgebung ein. Die umliegende Be-
bauung ist durch allg. Wohnbebauung geprägt. 
Es ist daher seitens der Bauherrschaft auf die Im-
missionsauswirkungen der Werkstatt zu achten. 
Ansonsten bestehen aus Sicht der Verwaltung 
planungsrechtlich keine Bedenken gegen das 
Bauvorhaben. Die Nachbarunterschriften sind in 
den Bauunterlagen vollständig vorhanden. Die 
Erschließung des Bauvorhabens ist gesichert.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat erteilt für den Neubau ei-
ner Garage mit Hobbywerkstatt das gemeindli-
che Einvernehmen.  
 

4. Ortsrecht ς Erlass einer Verordnung über das Of-
fenhalten von Verkaufsstellen anlässlich der 
Kirchweih Neustetten  
 

Gemäß §14 LadSchlG dürfen aus Anlass von Märk-
ten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen Ver-
kaufsstellen an höchstens vier Sonntagen im Jahr 
offenhalten. Die Zeit, in der die Verkaufsstellen 
geöffnet sind, darf fünf Stunden nicht überschrei-
ten. Die Öffnungszeit soll außerhalb des Haupt-
gottesdienstes liegen. Die Verkaufsstellen müssen 
spätestens um 18.00 Uhr schließen. Auf den Erlass 
der Verordnung besteht kein Rechtsanspruch, der 
Erlass steht vielmehr im Ermessen des Markts 
Flachslanden. In den vergangenen Jahren ist re-
gelmäßig eine Verordnung nach §14 LadSchlG er-
lassen worden.  
 

Der Entwurf der Verordnung umfasst nach Rück-
sprache mit den Gewerbetreibenden nur den 

Kirchweihsonntag in Neustetten (28.07.2024). 
Nach Beratung und Beschlussfassung werden Ein-
zelhandelsverband, Gewerkschaften, örtliche Kir-
chen, IHK, HWK und LRA AN angehört, Danach fol-
gen die Ausfertigung und amtliche Bekanntma-
chung.  
 

Beschluss: einstimmig  
Dem Entwurf in der am 02.04.2024 vorgelegten 
Fassung wird zugestimmt. Einzelhandelsverband, 
Gewerkschaften, örtliche Kirchen, IHK, HWK und 
LRA AN sind zu beteiligen. Ausfertigung und amt-
liche Bekanntmachung sind danach vorzuneh-
men.  

 

5. Haushaltswirtschaft ς Vorstellung des Verwal-
tungshaushalts 2024 und Beschluss  
 

Der Verwaltungshaushalt wurde bereits im Haupt- 
und Finanzausschuss am 20.03.2024 behandelt 
und beschlossen. Er sieht ein Gesamtvolumen in 
IǀƘŜ Ǿƻƴ рΦтрлΦслл ϵ ǳƴŘ ŜƛƴŜ ½ǳŦǸƘǊǳƴƎ ȊǳƳ 
±ŜǊƳǀƎŜƴǎƘŀǳǎƘŀƭǘ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ нфрΦрлл ϵ ǾƻǊΦ 9ǎ 
wurden folgende Vorschläge/Änderungen im 
Haupt- und Finanzausschuss diskutiert:  
 

HHSt: 0.0600.1522  
Es wird ein Tippfehler für das Haushaltsjahr 2025 
ƪƻǊǊƛƎƛŜǊǘ ǳƴŘ ŘŜǊ ²ŜǊǘ Ǿƻƴ фΦллл ϵ ŀǳŦ сΦллл ϵ 
berichtigt.  
 

HHSt: 0.3600.5000  
Auf dieser Haushaltsstelle ist ein Ansatz für die Er-
ƴŜǳŜǊǳƴƎ ŘŜǎ bŀǘǳǊƭŜƘǊǇŦŀŘǎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ фΦллл ϵ 
für 2024 vorgesehen. Bereits 2023 wurden hier 
фΦллл ϵ ǾŜǊŀƴǎŎƘƭŀƎǘΦ 5ƛŜ 9ǊƴŜǳŜǊǳƴƎ ǿƛǊŘ Ƴƛǘ рл 
% der Kosten über die Landschaftspflegerichtli-
nien gefördert. Die Förderung ist nicht im Haus-
haltsplan ausgewiesen. Nach Prüfung der Kosten 
und des Beschlusses des Marktgemeinderats vom 
27.09.2022 belaufen sich die Gesamtkosten der 
9ǊƴŜǳŜǊǳƴƎ ŀǳŦ осΦлфуΣнт ϵΦ 5ƛŜ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ōŜπ
trägt 50 %, so dass ein Betrag in Höhe von 
муΦлпфΣмп ϵ ǸōǊƛƎ ōƭŜƛōǘΦ 5ŜǊ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǇŦƭŜƎŜπ
verband gibt nur die förderbereinigten Kosten 
weiter, so dass im Haushalt des Marktes Flachs-
landŜƴ ƴǳǊ ŘƛŜ DŜǎŀƳǘƪƻǎǘŜƴ Ǿƻƴ муΦлпфΣмп ϵ Ȋǳ 
veranschlagen sind.  
 

Weitere wichtige Kennzahlen aus dem Verwal-
tungshaushalt sind  
- 5ŀǎ !ǳŦƪƻƳƳŜƴ ŘŜǊ DŜǿŜǊōŜǎǘŜǳŜǊ όтнрΦллл ϵ 
- ŜƛƴŜ {ǘŜƛƎŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ мнрΦллл ϵ ƛƳ ±ŜǊgleich zum 
Jahr 2023),  
- Der gemeindliche Einkommenssteueranteil 
όмΦснрΦллл ϵ - ŜƛƴŜ {ǘŜƛƎŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ фтΦрлл ϵ ƛƳ 
Vergleich zum Vorjahr),  
- 5ƛŜ IǀƘŜ ŘŜǊ {ŎƘƭǸǎǎŜƭȊǳǿŜƛǎǳƴƎŜƴ όспоΦфлл ϵ - 
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ŜƛƴŜ ±ŜǊǊƛƴƎŜǊǳƴƎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ мрнΦнлл ϵ ƛƳ ±ŜǊπ
gleich zum Vorjahr),  
- 5ƛŜ IǀƘŜ ŘŜǊ YǊŜƛǎǳƳƭŀƎŜ όмΦпонΦолл ϵ - eine 
{ǘŜƛƎŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ мфсΦфлл ϵ ƛƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ ȊǳƳ ±ƻǊπ
jahr),  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat stimmt dem Verwaltungs-
haushalt 2024 in der vorgelegten Form mit Ein-
ƴŀƘƳŜƴ ǳƴŘ !ǳǎƎŀōŜƴ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ рΦтрлΦслл ϵ 
und einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in 
HǀƘŜ Ǿƻƴ нфрΦрлл ϵ ȊǳΦ  
 

6. Haushaltswirtschaft ς Vorstellung des Vermö-
genshaushalts 2024 und Beratung  
 

Der Vermögenshaushalt sieht ein Gesamtvolu-
ƳŜƴ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ тΦлфпΦнлл ϵ ǾƻǊΦ aƛǘ ŘŜƳ ±ŜǊπ
waltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben 
ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ рΦтрлΦслл ϵ Ŝrgibt dies ein Gesamt-
volumen des Haushalts 2024 in Höhe von 
мнΦуппΦулл ϵΦ LƳ YŜǊƴƘŀǳǎƘŀƭǘ ǎƛƴŘ ŀƭƭŜ ƎŜǇƭŀƴǘŜƴ 
Maßnahmen im Haushaltsjahr berücksichtigt wor-
den. Zu den größten Investitionen gehören: 
 

Sanierung der Gemeindestraßen Wippenau, Ro-
senbach und Rohrmühle  
Die Sanierung der Gemeindestraßen Wippenau, 
Rosenbach und Rohrmühle soll in diesem Jahr be-
gonnen und abgeschlossen werden. Die vergebe-
nen Arbeiten belaufen sich auf insgesamt 
мΦмуфΦллл ϵΤ όII{ǘΥ мΦсоллΦфрлл ς тнфΦллл ϵύΣ 
(HHSt: 1.7000.9502 ς 299.00л ϵύΣ όII{ǘΥ 
1.8150.9502 ς мсмΦллл ϵύΦ 9ǎ ǿƛǊŘ ŘŀǾƻƴ ŀǳǎƎŜπ
gangen, dass die gesamten Kosten im Jahr 2024 
anfallen. Die Förderung dieser Maßnahme wurde 
ŦǸǊ Řŀǎ IŀǳǎƘŀƭǘǎƧŀƘǊ нлнп Ƴƛǘ оллΦллл ϵ ŀƴƎŜπ
ǎŜǘȊǘ ǳƴŘ ŦǸǊ Řŀǎ WŀƘǊ нлнр Ƴƛǘ млрΦллл ϵΦ ½ǳǎŅǘȊπ
lich wird durch das WWA Ansbach der Bau der 
²ŀǎǎŜǊƭŜƛǘǳƴƎ Ƴƛǘ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ урΦплл ϵ ƎŜŦǀǊŘŜǊǘΦ 
IƛŜǊǾƻƴ ǿǳǊŘŜƴ тлΦллл ϵ ƛƳ WŀƘǊ нлнп ŀƴƎŜǎŜǘȊǘ 
ǳƴŘ ƛƳ WŀƘǊ нлнр мрΦплл ϵΦ  
 

Neubau Kläranlage Flachslanden  
Der Neubau der Kläranlage Flachslanden ist wei-
terhin der größte Ausgabeposten des Vermögens-
ƘŀǳǎƘŀƭǘǎΦ .ƛǎƭŀƴƎ ǿǳǊŘŜƴ ŎŀΦ рΦмноΦллл ϵ ŀƴ 
Rechnungen beglichen. Nach den bisherigen 
Vergaben und Kostenschätzungen sind noch ca. 
пΦмнуΦллл ϵ ŀƴ ǊŜƛƴŜƴ .ŀǳƪƻǎǘŜƴ ƻŦŦŜƴΦ 5ƛŜ Yƻǎπ
ten für das gesamte Vorhaben wurden auf der 
HHSt. 1.7000.9500 veranschlagt. Es wird davon 
ausgegangen, dass der restliche Großteil der Kos-
ten im Jahr 2024 anfällt. Der Ansatz wurde mit 
оΦмнуΦллл ŦǸǊ Řŀǎ WŀƘǊ нлнп ǳƴŘ мΦлллΦллл ϵ ŦǸǊ 
das Jahr 2025 gewählt. Dem gegenüber stehen 
dieses Jahr Beiträge in Höhe von 2ΦоплΦллл ϵ ǳƴŘ 
ŜƛƴŜ CǀǊŘŜǊǎǳƳƳŜ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ ррлΦллл ϵΦ CǸǊ Řŀǎ 
Jahr 2025 wird noch einmal eine Förderung in 

IǀƘŜ Ǿƻƴ снпΦллл ϵ ŜǊǿŀǊǘŜǘΦ  
 

Ausbau und Sanierung der Gehsteige Ansbacher 
Straße/Neustetter Straße/Bad Windsheimer 
Straße  
Die Planungen für den Ausbau und die Sanierung 
der Gehsteige sind bereits im Gang. Es wird mit 
der Umsetzung in den Jahren 2025 und 2026 ge-
rechnet. Die Baukosten für die gesamte Maß-
ƴŀƘƳŜ ōŜǘǊŀƎŜƴ ƭŀǳǘ YƻǎǘŜƴǎŎƘŅǘȊǳƴƎ рулΦллл ϵΣ 
ŘŀǾƻƴ ǿŜǊŘŜƴ оллΦллл ϵ ƛƳ ƴŅŎƘǎǘŜƴ ǳƴŘ 
нулΦллл ϵ ƛƳ übernächsten Jahr veranschlagt 
(HHSt: 1.6500.9501). Die Baunebenkosten sind 
Ƴƛǘ нтΦслл ϵ ƛƳ WŀƘǊ нлнп ǳƴŘ млΦллл ϵ ƛƳ WŀƘǊ 
2025 veranschlagt: (HHSt: 1.6500.9590). Es wird 
damit gerechnet, dass die Maßnahme mit 50 % 
ƎŜŦǀǊŘŜǊǘ ǿƛǊŘΣ ǎƻ Řŀǎǎ мплΦллл ϵ ƛƳ WŀƘr 2024 
ǳƴŘ мрлΦллл ϵ ƛƳ WŀƘǊ нлнр ŀƭǎ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ǾŜǊŀƴ-
schlagt wurden (HHSt: 1.6500. 3610).  
 

Weitere erhebliche Investitionen 2024  
Besch. V-LKW Flachslanden und TSF Virnsberg 
  омлΦллл ϵ όII{ǘΥ мΦмоллΦфофтύ 
Haus der Pflege Außenanlagen  
  мллΦллл ϵ όII{ǘΥ 1.6301.9500) 
Sanierung Hochbehälter Wippenau  
  мрлΦллл ϵ όII{ǘΥ мΦумрлΦфпллύ 
Grundstückskäufe    
  нллΦллл ϵ όII{ǘΥ мΦуумлΦфонлύ 
 

Breitbandausbau (Zweites Verfahren)  
!ƴ ŘƛŜ ¢ŜƭŜƪƻƳ ǎƛƴŘ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ фоуΦулл ϵ ŀƭǎ .ŀǳπ
kostenzuschuss zu leisten. Diese werden aller-
dings durch die Förderung (90 %) fast ausgegli-
ŎƘŜƴΦ !ƴǎŀǘȊ ŦǸǊ нлнпΥ псфΦплл ϵ όII{ǘΥ 
мΦутллΦфутлύΣ CǀǊŘŜǊǳƴƎΥ пннΦллл ϵ όII{ǘΥ 
1.8700.3610). Im Jahr 2025 noch einmal. Somit 
verbleiben dem Markt Flachslanden jeweils Kos-
ǘŜƴ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ птΦплл ϵΦ  
 

Darlehensaufnahme und Darlehenstilgung  
Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt be-
ǘǊŅƎǘ ŀƪǘǳŜƭƭ нфрΦрлл ϵΦ 9ǎ ƛǎǘ ŜƛƴŜ 5ŀǊƭŜƘŜƴǎŀǳŦπ
ƴŀƘƳŜ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ орлΦллл ϵ ȊǳǊ 5ŜŎƪǳƴƎ ŘŜǊ ƎŜπ
planten Investitionen vorgesehen. Da für Til-
ƎǳƴƎǎƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀōŜǊ улмΦфлл ϵ ŀƴƎŜǎetzt wurden 
beträgt somit beträgt die Nettokreditaufnahme 
laut Haushaltsplan -прмΦфлл ϵΦ ¢ǊƻǘȊŘŜƳ ŜƴǘǎǘŜƘǘ 
durch die hohe Tilgung und die geringe Zuführung 
aus dem Verwaltungshaushalt eine sog. negative 
freie Finanzspanne (Zuführung aus dem VWHH 
kleiner als Kredittilgung).  
 

Der Haushaltsüberschuss des Jahres 2023 wurde 
ŀƭǎ wǸŎƪƭŀƎŜƴŜƴǘƴŀƘƳŜ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ тусΦфлл ϵ 
eingestellt. Die Einnahmen stammen überwie-
gend aus den Grundstücksverkäufen und können 
jetzt zur teilweisen Deckung der geplanten Inves-
titionen vorrangig genutzt werden.  
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Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht sind 
zur Deckung der Finanzspanne Ersatzeinnahmen 
zu aktivieren (Rücklagenentnahme oder Verkauf 
von Grundstücken). Ist dies nicht möglich, kann 
vorübergehend (über einen Zeitraum von 1 - 2 
Jahren), als letztrangiges Mittel, eine Kreditde-
ckung erfolgen, wenn die Finanzspanne dadurch 
nicht dauerhaft negativ wird. Im Zug des Neubaus 
der Kläranlage und dessen Finanzierung hat der 
Gemeinderat bereits beschlossen, die Abwasser-
anlage und die Wasserversorgung an das neue 
Kommunalunternehmen zu verkaufen, in das das 
gemeindliche Unternehmen Neue Energie Markt 
Flachslanden UG (hb) umgewandelt wird. Das 
wird einen hohen einmaligen Betrag für den kom-
munalen Haushalt bringen, der die Darlehensauf-
nahmen der vergangenen fünf Jahre deutlich 
überschreiten wird.  
 

Die Hebesätze sollen zum Vorjahr unverändert 
bleiben. Die Steuerentwicklung (insbesondere 
Grundsteuer) wird weiter beobachtet. Es wird da-
von ausgegangen, dass im Jahr 2025, wenn die 
Grundsteuerreform Anwendung findet, es auch zu 
einer Anpassung der Hebesätze kommen wird. 
 

Beschluss: einstimmig  
Der Entwurf des Vermögenshaushalts wird vom 
Marktgemeinderat in dieser Form zur Kenntnis ge-
nommen. Der Beschluss hierzu soll zusammen mit 
der Haushaltssatzung in der nächsten Sitzung er-
folgen.  

 

7. Bekanntgaben/Sonstiges  
 

Bekanntgaben aus den Bürgerversammlungen: 
 

Bürgermeister Henninger verliest die Anregungen 
und Bemerkungen aus der Bürgerversammlung 
und den Ortsteilversammlungen. Die Verwaltung 
wird die Punkte abarbeiten, wenn es erforderlich 
ist. Der Marktgemeinderat regt an, in Neustetten 
die Hundekotbehälter, welche neben den Ruhe-
bänken aufgestellt wurden, zu versetzen. Diese 
wurden zu nah an den Ruhebänken platziert. 

 
 

Gemeinderatssitzung vom 23.04.2024 ς 
öffentlicher Teil 

 

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-
schlussfähigkeit  
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen wor-
den. Erster Bürgermeister Henninger stellt fest, 
dass die Mehrheit der Mitglieder anwesend und 
stimmberechtigt ist. Das Gremium ist daher be-
schlussfähig. Der Vorsitzende erklärt die Sitzung 

für eröffnet. Die Berichterstattung erfolgt grund-
sätzlich durch den Vorsitzenden, sollte in der Nie-
derschrift kein anderer oder zusätzlicher Bericht-
erstatter benannt sein.  
 

2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
02.04.2024 ς öffentlicher Teil  
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der Nie-
derschrift der Sitzung vom 02.04.2024 ς öffentli-
cher Teil. Der Marktgemeinderat erhebt keine Ein-
wände gegen die Niederschrift.  
 

Beschluss: einstimmig  
Die Niederschrift der Sitzung vom 02.04.2024 ς öf-
fentlicher Teil wird genehmigt.  

 

3. Abmarkungsrecht ς Vereidigung eines neuen 
Feldgeschworenen  
 

Das Feldgeschworenenkollegium Kettenhöfstet-
ten hat nach dem Tod des Feldgeschworenen Alf-
red Reuter am 18.02.2024 als neuen Feldge-
schworenen Herrn Jürgen Reuter gewählt. Gemäß 
Art. 13 Abs. 2 Abmarkungsgesetz wird Jürgen Reu-
ter vom Ersten Bürgermeister vereidigt. Anschlie-
ßend erhält er zu seinem Amtsantritt ein Senklot. 

 

4. Baupläne 
 

4.1 Bauvorhaben Habram ς Neubau eines Einfamili-
enhauses mit Doppelgarage; Kettenhöfstetten 
Nord  
 
Die Bauherrschaft beabsichtigt den Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Bauge-
biet Kettenhöfstetten Nord. Die planungsrechtli-
chen Vorgaben des Baugebiets werden von dem 
Bauvorhaben eingehalten. Befreiungen sind 
keine geplant, so dass der Bauantrag im Geneh-
migungsfreistellungsverfahren behandelt wer-
den kann. Die Nachbarunterschriften sind in den 
Bauunterlagen vollständig vorhanden. Die Er-
schließung des Baugebiets ist gesichert.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat stimmt dem Neubau ei-
nes Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Bau-
gebiet Kettenhöfstetten Nord zu. Das Bauvorha-
ben wird im Genehmigungsfreistellungsverfah-
ren behandelt.  
 

4.2 Bauvorhaben Maura/Alfonso ςErweiterung ei-
ner Doppelhaushälfte; Kohlenplatte  
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt die Erweiterung 
einer Doppelhaushälfte im Baugebiet Kohlen-
platte. Die Erweiterung entspricht den Festset-
zungen des Bebauungsplans, allerdings weicht 
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der Bestandsbau von den Vorgaben des Bebau-
unƎǎǇƭŀƴǎ ŀōΦ 5ŜǊ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αYƻƘƭŜƴǇƭŀǘǘŜά 
schreibt im gesamten Bereich die offene Bau-
weise vor. Durch die bestehende Grundstückstei-
lung ist ein reines Doppelhaus entstanden, wel-
ches der offenen Bauweise widerspricht.  
 

Weiterhin sind laut den Plänen Bauten im Sicht-
dreieck zur Ansbacher Straße vorhanden. Diese 
Abweichungen sind jetzt jedoch nicht beantragt, 
so dass sie auch nicht Gegenstand der Entschei-
dung sind. Die geplante Erweiterung entspricht 
den Festsetzungen des Bebauungsplans. Die 
Nachbarunterschriften sind in den Bauunterla-
gen vollständig vorhanden. Allerdings werden die 
Abstandsflächen zum Nachbargrundstück nicht 
eingehalten. Es ist eine Mindestabstandsfläche 
von 3 m gefordert. Der Anbau soll jedoch in Ver-
längerung des Gebäudes direkt an der Nachbar-
grenze errichtet werden. Die Entscheidung über 
die Einhaltung der Abstandsflächen trifft das Bau-
amt. Sie sind bauplanungsrechtlich in dem Fall 
nicht relevant. Die Erschließung des Baugebiets 
ist gesichert.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat erteilt für die Erweite-
rung einer Doppelhaushälfte im Baugebiet Koh-
lenplatte das gemeindliche Einvernehmen.  
 

4.3 Bauvorhaben Helm/Hofmann ς Neubau einer 
landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle; Son-
dernohe  
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt den Neubau einer 
landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle in Son-
dernohe. Das Bauvorhaben befindet sich im Au-
ßenbereich, ist jedoch wegen der landwirtschaft-
lichen Nutzung und des dazugehörigen landwirt-
schaftlichen Betriebs nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB im Außenbereich privilegiert. Weiterhin 
bedarf es einer Abstandsflächenübernahme auf 
dem Flurstück Fl.Nr. 269, Gemarkung Son-
dernohe auf einer Länge von 18,32 m in 3 m 
Tiefe. Die Erklärung zur Übernahme der Ab-
standsfläche liegt den Antragsunterlagen bei und 
ist vom Eigentümer unterzeichnet. Die anderen 
Nachbarunterschriften sind in den Bauunterla-
gen nicht vollständig vorhanden und müssen im 
Verfahren nachgeholt werden. Die Erschließung 
des Bauvorhabens ist gesichert.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat erteilt für den Neubau ei-
ner landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle in Son-
dernohe das gemeindliche Einvernehmen.  
 

5. Planungsangelegenheiten ς 5. Änderung des Flä-
chennutzungsplans und Vorhabenbezogener Be-
ōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ {ƻƴŘŜǊƎŜōƛŜǘ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ YŜǘǘŜƴπ
ƘǀŦǎǘŜǘǘŜƴάΤ !ōǿŅƎǳƴƎ ŘŜǊ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜƴ der 
Öffentlichkeit und der Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
 

CǸǊ ŘŜƴ ±ƻǊƘŀōŜƴōŜȊƻƎŜƴŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ α{ƻπ
ƭŀǊǇŀǊƪ YŜǘǘŜƴƘǀŦǎǘŜǘǘŜƴά ǳƴŘ ŘƛŜ рΦ &ƴŘŜrung 
des Flächennutzungsplans wurden die Beteiligung 
der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Sei-
tens der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gingen Stel-
lungnahmen ein, über deren Inhalt eine Beratung 
und Abwägung erforderlich ist. Die Abwägungsta-
belle ist Bestandteil der Niederschrift. Für die er-
forderlichen Abwägungen sind entsprechende Be-
schlüsse zu fassen. Die erforderliche Abstimmung 
erfolgt jeweils als Einzelbeschluss im Anschluss an 
den jeweiligen Sachvortrag mit Erörterung. Im An-
schluss kann der Feststellungs- und Satzungsbe-
schluss erfolgen.  
 

Beschluss zur Beteiligung Träger öffentlicher Be-
lange Nummer 1: einstimmig  
 

Beschluss zur Beteiligung Träger Öffentlicher Be-
lange Nummer 2: einstimmig  
 

Beschluss zur Beteiligung Träger Öffentlicher Be-
lange Nummer 3: einstimmig  
 

Beschluss zur Beteiligung Träger Öffentlicher Be-
lange Nummer 4: einstimmig  
 

Beschluss zur Beteiligung Träger Öffentlicher Be-
lange Nummer 5: einstimmig  
 

Beschluss zur Beteiligung Träger Öffentlicher Be-
lange Nummer 6: einstimmig  

 

5.1 Planungsangelegenheiten ς 5. Änderung des 
Flächennutzungsplans im Bereich des Vorha-
benbezogenen Bebauungsplans Sondergebiet 
α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ YŜǘǘŜƴƘǀŦǎǘŜǘǘŜƴάΤ CŜǎǘǎǘŜƭƭǳƴƎǎōŜπ
schluss  
 

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 
27.09.2022 die 4. Änderung des Flächennut-
zungsplanes im Bereich des Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes für das Sondergebiet "So-
larpark Kettenhöfstetten" beschlossen. Der 
rechtswirksame Flächennutzungsplan wird in ei-
nem Teilbereich geändert. Anlass für die Aufstel-
lung ist die Absicht der Marktgemeinde Flachs-
landen, mit der Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage einen weiteren aktiven Bei-
trag zum Klimaschutz zu leisten. Der Solarpark 
ist auf dem Flurstück 1374 der Gemarkung Ket-
tenhöfstetten geplant. Die Fläche befindet sich 
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ca. 300 m nördlich von Kettenhöfstetten. West-
lich führt die Kreisstraße AN 17, die Ketten-
höfstetten und Flachslanden verbindet. Der Gel-
tungsbereich hat eine Größe von ca. 9,3 ha, der-
zeit wird die Fläche landwirtschaftlich genutzt. 
Mit der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes 
sollen als vorbereitende Bauleitplanung die Vo-
raussetzungen zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien im Gemeindegebiet geschaffen werden. 
 

Der Entwurf der 5. Änderung des Flächennut-
zungsplanes im Bereich des Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes Sondergebiet "Solarpark 
Kettenhöfstetten" lag in der Zeit vom 
08.11.2023 bis 08.12.2023 öffentlich im Rathaus 
des Markt Flachslanden aus. Während der Betei-
ligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
ging keine Stellungnahme ein. Die Beratung über 
die Stellungnahmen / Abwägung der Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Es 
wurden 23 Behörden/TÖB mit Brief vom 
27.10.2023 angeschrieben und gebeten, sich 
schriftlich zur Planung zu äußern. Von den ange-
schriebenen Dienststellen haben sieben Ein-
wände und Hinweise zur Planung mitgeteilt. 
Weitere fünf Behörden und sonstige Träger öf-
fentlicher Belange haben erklärt, dass Sie keine 
Einwendungen haben.  
 

Die Stellungnahmen und Abwägungen wurden 
mit den Sitzungsunterlagen zur Kenntnis gege-
ben. Nach der erfolgten Abwägung kann die 5. 
Änderung des Flächennutzungsplanes festge-
stellt werden.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat kommt zu dem Ergebnis, 
dass die bei der öffentlichen Auslegung der 5. 
Änderung des Flächennutzungsplanes vorge-
brachten Einwendungen und Bedenken, hinrei-
chend gewürdigt, sowie gegenseitig und unter-
einander abgewogen wurden. Er stimmt den for-
mulierten Beschlussvorschlägen auf Grundlage 
der Abwägungstabelle (Stand: 23.04.2024) zu. 
 

Die vom Ingenieurbüro Heller gefertigte 5. Än-
derung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Son-
dergebiet "Solarpark Kettenhöfstetten" mit Be-
gründung (in der Fassung vom 23.04.2024) und 
Umweltbericht (Stand 04.2024) wird hiermit 
verbindlich festgestellt.  
 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, welche Hinweise und Einwände vorge-
bracht haben, sind von den gefassten Beschlüs-
sen zu unterrichten. Die Verwaltung wird beauf-

tragt, die 5. Änderung des Flächennutzungspla-
nes beim Landratsamt Ansbach zur Genehmi-
gung vorzulegen.  
 

5.2 Planungsangelegenheiten ς Vorhabenbezoge-
ƴŜǊ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ {ƻƴŘŜǊƎŜōƛŜǘ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ 
YŜǘǘŜƴƘǀŦǎǘŜǘǘŜƴάΤ {ŀǘȊǳƴƎǎōŜǎŎƘƭǳǎǎ  
 

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 
27.09.2022 die Aufstellung des Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes für das Sondergebiet 
"Solarpark Kettenhöfstetten" beschlossen. An-
lass für die Aufstellung ist die Absicht der Markt-
gemeinde Flachslanden, mit der Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaikanlage einen weiteren 
aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Der 
Solarpark ist auf dem Flurstück 1374 der Gemar-
kung Kettenhöfstetten geplant. Die Fläche befin-
det sich ca. 300 m nördlich von Kettenhöfstet-
ten. Westlich führt die Kreisstraße AN 17, die 
Kettenhöfstetten und Flachslanden verbindet. 
Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 9,3 
ha, derzeit wird die Fläche landwirtschaftlich ge-
nutzt. Im Flächennutzungsplan des Marktes 
Flachslanden ist der Geltungsbereich als land-
wirtschaftliche Nutzfläche dargestellt. Das ent-
spricht nicht der beabsichtigten Entwicklung, 
weshalb der Flächennutzungsplan im Parallel-
verfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB geändert wird. 
 

Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Sondergebiet "Solarpark Ketten-
höfstetten" lag in der Zeit vom 08.11.2023 bis 
08.12.2023 öffentlich im Rathaus des Markt 
Flachslanden aus. Während der Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ging 
keine Stellungnahme ein. Die Beratung über die 
Stellungnahmen / Abwägung der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Es wur-
den 23 Behörden/TÖB mit Brief vom 27.10.2023 
angeschrieben und gebeten, sich schriftlich zur 
Planung zu äußern. Von den angeschriebenen 
Dienststellen haben sieben Einwände und Hin-
weise zur Planung mitgeteilt. Weitere fünf Be-
hörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
haben erklärt, dass Sie keine Einwendungen ha-
ben. 
 

Die Stellungnahmen und Abwägungen wurden 
mit der Sitzungseinladung zur Kenntnis gegeben. 
Nach der erfolgten Abwägung kann der Vorha-
benbezogene Bebauungsplan Sondergebiet "So-
larpark Kettenhöfstetten" als Satzung beschlos-
sen werden. Bestandteil der Satzung ist der La-
geplan mit seinem zeichnerischen und textlichen 
Teil einschließlich Begründung (in der Fassung 
vom 23.04.2024), Umweltbericht (Stand 

file:///C:/Users/HHenninger/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/4/Attachments/BPlan%20Solarpark%20Kettenhöfstetten%20Satzungsbeschluss/00%20Abwägungstabelle%20TÖB-Beteiligung.pdf
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04.2024), Grünordnungsplan (Stand 04.2024) 
und spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung 
(Stand 12.07.2023).  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat kommt zu dem Ergebnis, 
dass die bei der öffentlichen Auslegung des Vor-
habenbezoƎŜƴŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ 
YŜǘǘŜƴƘǀŦǎǘŜǘǘŜƴά ǾƻǊƎŜōǊŀŎƘǘŜƴ 9ƛƴǿŜƴŘǳƴπ
gen und Bedenken, hinreichend gewürdigt, so-
wie gegenseitig und untereinander abgewogen 
wurden. Er stimmt den formulierten Beschluss-
vorschlägen auf Grundlage der Abwägungsta-
belle (Stand: 23.04.2024) zu.  
 

Der Planentwurf des Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Sondergebiet "Solarpark Ketten-
höfstetten" mit Begründung in der Fassung vom 
23.04.2024, Umweltbericht (Stand 04.2024), 
Grünordnungsplan (Stand 04.2024) und speziel-
ler artenschutzrechtlicher Prüfung (Stand 
12.07.2023) wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als 
Satzung beschlossen. Als Inhalt der Satzung gilt 
der Satzungstext der Sitzungsvorlage bzw. der 
Bebauungsplan mit Begründung und allen o. g. 
Anlagen.  
 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, welche Hinweise und Einwände vorge-
bracht haben, sind von den gefassten Beschlüs-
sen zu unterrichten. Die Verwaltung wird beauf-
tragt, den Bebauungsplan, nach Genehmigung 
der Flächennutzungsplanänderung, im Amts-
blatt ortsüblich bekannt zu machen und dem 
Landratsamt Ansbach gemäß § 10 Abs. 2 BauGB 
anzuzeigen.  
 

6. Haushaltswirtschaft ς Beschluss des Vermögens-
haushalts und der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2024  
 

Es wird auf die Sitzung des Marktgemeinderats 
vom 02.04.2024 und den Vorbericht sowie die 
Haushaltssatzung verwiesen, die mit den Sitzungs-
unterlagen ausgehändigt wurden.  
Der Stellenplan ist unverändert, ebenso die He-
besätze der Gemeindesteuern.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat stimmt dem Vermögens-
haushalt in der vorgelegten Fassung vom 
17.04.2024 zu. Der Vermögenshaushalt schließt 
Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ {ǳƳƳŜ Ǿƻƴ тΦлфпΦнлл ϵ ŀōΦ 
Der Marktgemeinderat erlässt die Haushaltssat-
zung 2024 in der Fassung vom 17.04.2024. 
 

Marktgemeinderat Bodächtel ist bei der Abstim-
mung nicht anwesend.  

 

7. Kindergartenangelegenheiten ς Anpassung der 
Kindergartenbeiträge zum 01.09.2024  
 

Im Rahmen der Sitzung des Kindergartenaus-
schusses vom 29.09.2023 wurde unter anderem 
eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge zum 
01.09.2024 besprochen. Die Erhöhung soll linear 
нл ϵ ōŜǘǊŀƎŜƴ ǳƴŘ Řŀƴƴ ƴƻŎƘƳals um denselben 
Betrag zum 01.09.2025 erhöht werden. Die zweite 
Erhöhung des Beitrags soll jedoch im Ausschuss 
nochmals diskutiert werden. Es wird die Entwick-
lung der Zahlen im Jahr 2024 abgewartet und 
dann ggf. nochmals entschieden. Die Erhöhung 
ǳƳ нл ϵ zum 01.09.2024 soll nun beschlossen 
werden. Als Vergleich werden die Kindergärten in 
der Umgebung herangezogen. Die letzte Beitrags-
anpassung fand zum 01.09.2022 statt. Die mode-
rate weitere Erhöhung ist durch die allgemeinen 
Kostensteigerungen nötig. Auch nach der Erhö-
hung der Elternbeiträge ist der Kindergarten 
Flachslanden im Vergleich mit den benachbarten 
Kindergärten immer noch sehr günstig.  
 

Beschluss: 12 Ja-Stimmen / 1 Nein-Stimme  
Der Markt Flachslanden stimmt der Erhöhung der 
Kindergartenbeiträge zum 01.09.2024 um linear 
нл ϵ Ȋǳ.  

 

8. Landschaftspflege ς Beschluss über die Pflege-
maßnahmen ς Ökologische Gewässerrenaturie-
rungen und Hecken- und Gehölzpflege (Mahd) 
2024 in der Gemeinde  
 

Es sind wieder diverse Pflegemaßnahmen in Zu-
sammenarbeit mit dem Landschaftspflegever-
band Mittelfranken für das gesamte Gemeindege-
biet geplant. Hierbei geht es hauptsächlich um die 
Mahd. Konkret sollen folgende Flurstücke bear-
beitet werden:  
 

Gemarkung Kettenhöfstetten  
Fl.Nr. 1558, 1571, 1610, 1635, 1625, 1629, 1414, 
1418, 1498/1, 1343, 1092, 1254, 1257, 1123, 1124 
Gemarkung Flachslanden  
Fl.Nr. 1721, 1606, 1502, 1525, 2010, 2011  
Gemarkung Neustetten  
Fl.Nr. 1299, 1320, 1072, 1074, 1087, 1223  
Gemarkung Virnsberg  
Fl.Nr. 567, 571  
Gemarkung Sondernohe  
364, 366  
 

Zusätzlich soll über diese Maßnahme der Rohr-
weiher und das Stöckfeld in der Gemarkung Ket-
tenhöfstetten gemacht werden (Fl.Nr. 1415, 1422, 
1421, 1474, 1472, 1473, 1474/1).  
 

5ƛŜ YƻǎǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ŀǳŦ ŎŀΦ ппΦллл ϵ ōǊǳǘǘƻ ƎŜπ
schätzt. Der Eigenanteil beträgt 25 % der Gesamt-
kosten. Daraus würde sich bei Ausschöpfung der 

file:///C:/Users/HHenninger/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/4/Attachments/Beiträge%20Kindergarten/Vergleich%20Kindergartenbeiträge.pdf
file:///C:/Users/HHenninger/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/4/Attachments/Beiträge%20Kindergarten/Vergleich%20Kindergartenbeiträge.pdf
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ƎŜǎŀƳǘŜƴ YƻǎǘŜƴ Ŝƛƴ .ŜǘǊŀƎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ ммΦллл ϵ 
brutto für den Markt Flachslanden ergeben. Es ist 
jedoch zu erwarten, dass die tatsächlichen Kosten 
wie jedes Jahr geringer ausfallen werden. Den 
Großteil der Organisation übernimmt Marktge-
meinderat Meßlinger. Selbstverständlich sollen 
die Landschaftspflegemaßnahmen auch in diesem 
Jahr wieder mit den örtlichen Vereinen durchge-
führt werden.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat beschließt die oben ge-
nannten Pflegearbeiten für 2024 in dem genann-
ǘŜƴ ¦ƳŦŀƴƎΦ 5ƛŜ YƻǎǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ŀǳŦ ŎŀΦ ппΦллл ϵ 
brutto = Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von ca. 
ммΦллл ϵ ƎŜǎŎƘŅǘȊǘΦ  

 

9. Bekanntgaben/Sonstiges  
 

Der Bayerische Rundfunk hat über den Naturpark 
Frankenhöhe berichtet. In diesem Rahmen wur-
den auch die Gewässerprojekte des Marktes 
Flachslanden vorgestellt. Marktgemeinderat 
Meßlinger weist auf die Reportage hin.  

 

 

EXTRA Jugend 

 

Für alle Kinder und Jugendliche 
 

35. Ferienprogramm 2024 
 

des Marktes Flachslanden 
 

Hallo liebe Kinder und Jugendliche, hallo liebe Eltern, 
 

heuer habt ihr zum ersten Mal die Möglichkeit euch 
für das Ferienprogramm über unser Onlineportal 
flachslanden.feripro.de anzumelden. Selbstverständ-
lich könnt ihr euch aber auch bei uns ein Ferienpro-
grammheft abholen und euere Wunschzettel wie ge-
wohnt im Bürgerbüro abgeben. Die Vergabe erfolgt 
weiterhin nicht nach Abgabe, sondern wird verlost. 
Ab 21.06.2024 können die angebotenen Veranstal-
tungen im Internet eingesehen werden. Anmelden 
könnt ihr euch von Montag, 24.06.2024 bis ein-
schließlich Sonntag, 07.07.2024. 
 

Nach der Vergabe der Plätze kann der Veranstal-
tungspass ab Donnerstag, 11.07.2024 im Bürgerbüro 
-unter gleichzeitiger Bezahlung der Beträge- abgeholt 
werden. 

 

Martina Albert, Jugendbeauftragte 
 

 

 

 

Schulnachrichten 

 

Bunter Frühling 
 

Endlich wurde es wärmer und wir konnten unsere Ak-
tivitäten auch nach draußen verlegen. Unser Schul-
förderverein brannte auf den Pausenhof ein neues 
Hüpffeld. Im Rahmen einer Schulversammlung mit 
Ehrung von freiwilligen Helferkindern wurde es von 
Anfang an mit großer Freude von den Schülerinnen 
und Schülern angenommen. Somit ist unser Pausen-
hof um eine Bewegungsmöglichkeit reicher. Vielen 
lieben Dank hierfür! 
 

 
 

 
 

Auch fand der Sponsorenlauf unseres Schulförder-
vereins statt. Alle Kinder liefen begeistert viele viele 
Runden auf dem Hartplatz. Danach gab es für die tolle 
Leistung Apfelschorle, Laugenstangen und ganz wich-
tig: eine Urkunde. 
 

Nun versuchen die Kinder möglichst viele Spenden-
gelder für ihren Lauf zu sammeln. Diese sollen heuer 
der Schule zu Gute kommen. Wir wünschen uns seit 
WŀƘǊŜƴ Ŝƛƴ {ƻƴƴŜƴǎŜƎŜƭ ǸōŜǊ ǳƴǎŜǊŜƳ αYƭŀǎǎŜƴȊƛƳπ
ƳŜǊ ƛƳ CǊŜƛŜƴάΦ !ǳŎƘ ǳƴǎŜǊŜ aƛǘǘŀƎǎōŜǘǊŜǳǳƴƎ Ƙŀǘ 
diesen Wunsch, denn im Sommer ist es ohne Schat-
ten einfach viel zu heiß auf dem Pausenhof. 
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Sollten Sie, liebe Leser, uns mit einer Spende zusätz-
lich unterstützen wollen, so melden Sie sich bitte un-
bedingt bei unserem Schulförderverein. Es können 
auch Spendenquittungen ausgestellt werden: 
www.gs-flachslanden.de/schulfoerderverein 
 

 
 

Der bunte Frühling brachte uns auch die zweite 
Runde zum Vorentscheid des Vorlesewettbewerbs in 
Stadt und Landkreis Ansbach ins Haus. Sechs Jungen 
und Mädchen aus den Grundschulen Schalkhausen, 
Geslau-Windesbach, Flachslanden, Oberdachstetten, 
Colmberg und Lehrberg sorgten für einen spannen-
den Vorlesenachmittag. Die fünfköpfige Jury kürte 
am Ende Jonah Berghoff aus Oberdachstetten als Sie-
ger. Alle Kinder wurden mit kleinen Präsenten und 
natürlich einem Buch geehrt.  

Für den Gewinner heißt es nun Daumen drücken für 
die Endrunde. Unser besonderer Dank geht nochmals 
an unsere Jury, die aus lauter Freiwilligen, die sich mit 
Schule verbunden fühlen, bestand. 
 

Last but not least verbrachten unsere Dritt- und Viert-
klässler drei wunderbare Tage im Schullandheim in 
Dinkelsbühl. Ein Erlebnis in der Grundschulzeit, das 
sicher nicht vergessen wird. 
 

Tanja Schleußinger im Namen des Teams der GS 
Flachslanden 
 
 

 
 

Terminankündigung | Schnupper-Schul-
tag Fachschule für Ernährung und Haus-
haltsführung Ansbach 
In Vorbereitung auf den Start des neuen Semesters 
im Oktober 2024 gewährt die Fachschule Einblicke in 
den Unterrichtsalltag und lädt zu einem Schnupper-
Schultag ein. Für Interessierte besteht zudem die 
Möglichkeit zum Austausch mit aktuellen Studieren-
den sowie Lehrkräften. Die Anmeldung kann entwe-
der telefonisch oder per E-Mail erfolgen (Tel: 0981-
8908-0; E-Mail: poststelle@aelf-an.bayern.de). An-
sprechpartnerin ist Michaela Schwarz. 
 

Termin: Freitag, 07. Juni 2024, 14:30 ς 18:30 Uhr 
Ort: Mariusstraße 24, 91522 Ansbach 

 
 

Wir gratulieren 

 

Der Markt Flachslanden 
gratuliert im Juni 2024:  
 

Zum 91. Geburtstag 

¶ Dr. Renate Bierwolf, Nelkenweg 10 
Zum 85. Geburtstag 

¶ Friedrich Wäger, Borsbacher Straße 2 
 
 

Standesamtliche Nachrichten 
 
Geburten 
Merle Bauer, Virnsberg, Schafhof 4 
Jonathan Preeg, Wiesenstraße 18 
Theo Oenning, Ansbacher Straße 14 
 

Eheschließungen 
keine 
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Sterbefälle 
Gert Sachs, Rosenbach 22 ¼ 
Gottfried Hofmann, Sondernohe 17 A 
Hans Döring, Kettenhöfstetter Straße 8 
Frieda Wurm, Ansbacher Straße 2 
 
 

Kirchliche Nachrichten 
 

Evang,-Luth. 
Kirchengemeinde 

Flachslanden 
Juni 2024 

 

 
 

Ev.-Luth. Pfarramt Flachslanden 
Pfarrstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/222, Fax: 09829/1439, 
E-Mail: pfarramt.flachslanden@elkb.de  
Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
Pfarramtssekretärin Barbara Fleischmann 
Öffnungszeiten im Pfarramt: 
Mittwoch von .8.30 ς 11.00 Uhr, 
Donnerstag von 8.30 ς 13.00 Uhr 
 

Sonntag, 2. Juni, 1. So. n. Trinitatis 
10.30 Uhr GoDi anders mit Jugendreferentin Milena 
Pfeil und Team, im Anschluss an den Gottesdienst ge-
meinsames Mittagessen im Gemeindehaus 
Donnerstag, 06. Juni 
9.30 - 11.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus 
Freitag, 07. Juni 
16.30 Uhr-20 Uhr Konfitag im Gemeindehaus 
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 9. Juni, 2.Sonntag nach Trinitais 
9.30 Uhr Festgottesdienst zur Goldenen und Diaman-
tenen Konfirmation mit Pfarrerin Elisabeth Franz-
Chlopik und dem Posaunenchor und dem Gesangver-
ein 
Donnerstag, 13.Juni 
9.30 - 11.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus 
Freitag, 14.06. 
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 16.06., 3.Sonntag nach Trinitatis 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Elisabeth Franz-
Chlopik 
Donnerstag, 20.Juni  
9.30 - 11.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus 
Freitag, 21.Juni  
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 

20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 23.Juni 4.Sonntag nach Trinitatis 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Christian Eitmann 
Montag, 24.Juni, Johanni  
Gottesdienst in Lindach mit Pfarrer Max Schnurren-
berger 
Sonntag, 30.Juni 5.Sonntag nach Trinitatis 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Max Schnurrenber-
ger 
9.30 Uhr KiGo-live im Gemeindehaus 
11.00 Uhr Taufe mit Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
 

Die Eiserne und Diamantene Konfirmation findet 
nicht wie geplant am 21. Juli statt, sondern wird auf 
den 29. September verschoben. Aktuell finden die 
Umgestaltungsarbeiten im Friedhof statt, daher ist 
der Zugang zur Kirche stark beeinträchtigt. 
 

Unsere Kirche bleibt auch weiterhin täglich von  
9 ς 16 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet. 

 
 

Kirchliche Nachrichten 
 

Katholische 
Pfarrgemeinde 

 
Juni 2024 

 
 

Kath. Pfarramt Virnsberg 
Schloßgarten 3, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/304, Fax: 09829/1399, 
E-Mail: pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de 
Homepage: www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.de 
Pfarrer Dieter Hinz 
Telefon: 0981/86132, Fax: 0981/87834 
Pfarrsekretärin Petra Riedel 
Öffnungszeiten Pfarramt:  
Dienstag und Donnerstag 14:00 Uhr ς 17:00 Uhr 
 

Samstag, 01. Juni 
17:00 Uhr AN-CK Ewige Anbetung mit Aussetzung   
17:30 Uhr NE Vorabendmesse   
18:00 Uhr AN-CK Ewige Anbetung  
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 02. Juni 9. Sonntag im Jahreskreis Ewige 
Anbetung SL 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier für die Pfarrge-
meinde  
09:00 Uhr SO Eucharistiefeier   
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
11:00 Uhr AN-SL Betstunde   
12:00 Uhr AN-SL Stille Betstunde   
13:00 Uhr AN-SL Betstunde   
14:00 Uhr AN-SL Betstunde   

mailto:pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de
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15:00 Uhr AN-SL Betstunde   
16:00 Uhr AN-SL Betstunde   
17:00 Uhr AN-SL Betstunde   
18:00 Uhr AN-SL Betstunde   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
Dienstag, 04. Juni 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier   
Mittwo ch, 05. Juni 
18:00 Uhr AN-CK Kapelle - Eucharistiefeier   
Donnerstag, 06. Juni 
16:00 Uhr AN-CK Kapelle - Rosenkranz   
Freitag, 07. Juni Heiligstes Herz Jesu 
17:00 Uhr SO Ewige Anbetung Aussetzung, anschl. 
Gebetsstunde   
18:00 Uhr SO Gebetsstunde   
19:00 Uhr SO Abschlussgottesdienst   
Samstag, 08. Juni 
17:00 Uhr VI Ewige Anbetung Aussetzung, anschl. 
Gebetsstunde   
18:00 Uhr VI Gebetsstunde   
19:00 Uhr VI Abschlussgottesdienst   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 09. Juni 10. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Wortgottesfeier mit Lobpreisband  
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
Dienstag, 11. Juni 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier   
Mittwoch, 12. Juni 
18:00 Uhr AN-CK Kapelle - Eucharistiefeier   
Donnerstag, 13. Juni 
16:00 Uhr AN-CK Kapelle - Rosenkranz   
18:00 Uhr UA Eucharistiefeier  
Samstag, 15. Juni 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
19:30 Uhr BismarckT Bismarckturmandacht   
Sonntag, 16. Juni 11. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
09:00 Uhr UA Eucharistiefeier  
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
15:00 Uhr AN-SL Kennenlern-Vesper   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
Mittwoch, 19. Juni 
19:00 Uhr AN-CK Kapelle - Wortgottesfeier mit Dr. 
Andrea Friedrich (Frauenbund)   
Donnerstag, 20. Juni 
16:00 Uhr AN-CK Kapelle - Rosenkranz   
18:00 Uhr NE Wortgottesdienst  
Freitag, 21. Juni 
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier   
Samstag, 22. Juni 

17:30 Uhr UA Vorabendmesse   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse im Anschluss Jo-
hannifeuer  
Sonntag, 23. Juni 12. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
09:00 Uhr VI Eucharistiefeier  
10:00 Uhr BismarckT Ökumenischer Kindergottes-
dienst am Bismarckturm   
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
Mittwoch, 26. Juni 
18:00 Uhr AN-CK Kapelle - Requiem für die Verstor-
benen des Monats aus Christkönig und St. Ludwig   
Donnerstag, 27. Juni 
16:00 Uhr AN-CK Kapelle - Rosenkranz   
18:00 Uhr UA Eucharistiefeier   
Samstag, 29. Juni Hl. Petrus und hl. Paulus, Apostel 
17:30 Uhr UA Festgottesdienst zum Patrozinium   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 30. Juni 13. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
09:00 Uhr SO Eucharistiefeier  
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
Dienstag, 02. Juli Mariä Heimsuchung 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier   
Mittwoch, 03. Juli 
18:00 Uhr AN-CK Kapelle - Eucharistiefeier  
Donnerstag, 04. Juli 
16:00 Uhr AN-CK-Kapelle Anbetung   
Freitag, 05. Juli 
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier   
Samstag, 06. Juli 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse   
Sonntag, 07. Juli 14. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier für die Pfarrge-
meinde  
09:00 Uhr VI Eucharistiefeier  
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
 

.ƛǎ ȊǳƳ 5ǊǳŎƪ ŘŜǊ DƻǘǘŜǎŘƛŜƴǎǘƻǊŘƴǳƴƎ ƪŀƴƴ Ŝǎ ƴƻŎƘ 
Ȋǳ &ƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ƪƻƳƳŜƴΦ .ƛǘǘŜ ōŜŀŎƘǘŜƴ {ƛŜ ŘŀƘŜǊ 
ŘƛŜ DƻǘǘŜǎŘƛŜƴǎǘƻǊŘƴǳƴƎΣ ŘƛŜ ǊŜŎƘǘȊŜƛǘƛƎ ƛƴ ŀƭƭ ǳƴǎŜ-
ǊŜƴ YƛǊŎƘŜƴ ŀǳǎƭƛŜƎǘΦ !ǳǖŜǊŘŜƳ ǿƛǊŘ ŘƛŜ DƻǘǘŜǎ-
ŘƛŜƴǎǘƻǊŘƴǳƴƎ ŀǳŎƘ ƛƴ ǳƴǎŜǊŜ IƻƳŜǇŀƎŜ ŜƛƴƎŜŦǸƎǘΦ 
www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.de  
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NorA-Nachrichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NorA-Streuobsttag: Beste Stim-
mung trotz miesen Wetters 

 

Am Sonntag, den 5. Mai war es wieder so weit: Die 
Bürgerinnen und Bürger des kommunalen Zusam-
menschlusses NorA feierten ihren mittlerweile zum 
Pflichtprogramm zählenden Streuobsttag.  
 

 
 

Triesdorfer Baumwarte durften keinesfalls fehlen 
 

Die Veranstaltung, die bisher im Schauobstgarten 
von Barbara Stadlinger im Weihenzeller Ortsteil 
Wernsbach stattfand, wurde zum ersten Mal auf dem 

Gelände der Edelbrennerei Henninger im Flachslan-
dener Ortsteil Wippenau durchgeführt. Damit die 
Gäste bequem zur Veranstaltung gelangen konnten, 
wurde die benachbarte Wiese zum Parkplatz um-
funktioniert und der Sanierungstermin der Orts-
straße Wippenau um drei Tage nach hinten verscho-
ben. Beim Rahmenprogramm ging es rund um das 
Thema Streuobst. Mit der versierten Kräuterführerin 
Rosi Goldbach und der Streuobstbeauftragten des 
Landratsamtes Ansbach, Frau Maria Enzner, konnten 
gleich zwei Expertinnen gewonnen werden, die Ex-
kursionen durch die einzigartige Kulturlandschaft an-
boten. 
 

 
 

Streuobstführung durch Rosi Goldbach aus Obersulzbach 
 

Auch der Landschaftspflegeverband Mittelfranken 
reiste im vollgepackten Combi mit Schautafeln, die 
den Lebens- und Kulturraum Streuobstwiese erklär-
ten und einem Quiz im Gepäck an. Die Triesdorfer 
Baumwarte waren ebenfalls mit einem Stand vertre-
ten, gaben praktische Tipps zum Obstbaumschnitt o-
der zur Auswahl traditioneller Obstsorten für den hei-
mischen Garten. Auch sie hatten ein Gewinnspiel vor-
bereitet und verteilten allerlei nützliche Preise.  
 

 
 

Eine Verkostung der Edelbrennerei-Produkte durfte keinesfalls 
fehlen 
 

Auch wenn der diesjährige Streuobsttag nicht von 
Barbara Stadlinger ausgerichtet wurde, erklärte sie 
sich bereit das Kinderprogramm zu übernehmen. Die 
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kleinsten Besucher bemalten unter ihrer Anleitung 
eifrig Tontöpfe mit wasserfesten Farben, befüllten 
diese mit Stroh und stellten somit Luxusunterkünfte 
für Ohrwürmer her, die sie mit nach Hause nehmen 
durften. 
 

Trotz durchwachsenem Maiwetter beste Stimmung 
Die Gastgeberin, Frau Karola Henninger, zog nach Be-
endigung des Streuobsttages eine positive Bilanz. 
α²ŜƎŜƴ ŘŜǎ ŅǳǖŜǊǎǘ ŘǳǊŎƘǿŀŎƘǎŜƴŜƴ ²ŜǘǘŜǊǎ ƪŀπ
men zwar nicht so viele Gäste wie erwartet, diese 
brachten allerdings beste Laune mit, sodass uns als 
Familie die Ausrichtung der Veranstaltung viel Freude 
ōŜǊŜƛǘŜǘ ƘŀǘάΦ  
 
 

Vereinsnachrichten 
 

 
 
 

Bodyshape ς Fit und in Form 
Gymnastik beim SV Unteraltenbernheim 
 

Wir bieten wieder einen neuen Kurs für ein abwechs-
lungsreiches Ganzkörper-Training, bestehend aus 

einfachem Warmup, intensiven Kräftigungs- und Aus-
dauerübungen und sanftem Cooldown.  
 

Das Bewegungsprogramm beinhaltet Übungen für 
Arme, Beine, Bauch, Po und einen starken Rücken, ist 
geeignet für Jung und Alt, steigert die Ausdauer, hält 
fit und macht Spaß! 
 

Mitbringen musst Du nur ein Handtuch, Getränk und 
gute Laune. 
 

Wir freuen uns auf Dich! 
 

Wann:  ab Mittwoch, 05. Juni 2024  
              von 18 ς 19 Uhr 

Wo: Im Sportheim in Unteraltenbern-
heim, Gymnastikraum 

 

Infos und Anmeldung bei:  
 Martina Albert  Tel: 0175 984 0033 
oder  Beate Eberlein  Tel: 09107 924 644 
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Veranstaltungskalender 
 

Mai 
 

29. Mai 19:30 Uhr 
 Liste für alle 
 Jahreshauptversammlung, Gasthof Rose 

Flachslanden 

Juni 
 

01. Juni 15:00 Uhr 
 FFW Sondernohe 
 Fischgrillen, Platz vor dem Feuerwehrhaus 

Sondernohe 
05. Juni 11:30 Uhr 
 Rentner-Pensionisten- und Witwenbund 
 Monatstreffen, Gasthof Rose,  Flachslanden 
05. Juni 19:30 Uhr 
 SPD OV Obere Rezat 
 Stammtisch, Gasthof Rose, Flachslanden 
05. Juni 20:00 Uhr 
 Imkerverein Flachslanden 
 Imkerstammtisch, Gasthof Rose, Flachslan-

den 
06. Juni 19:30 Uhr 
 Hegegemeinschaft Flachslanden 
 Monatsversammlung, Gasthof Rose, Flachs-

landen 
08. Juni 9:00 ς 11:00 Uhr 
 FFW Flachslanden 
 Übung Kinderfeuerwehr, Feuerwehrhaus 

Flachslanden 
08. Juni 18:00 Uhr 
 FFW Kettenhöfstetten 
 Grillfest, Festhalle Volland Kettenhöfstetten 
09. Juni 09:30 Uhr 
 Evangelische Kirchengemeinde 
 Goldene und Diamantene Konfirmation, St. 

Laurentius-Kirche Flachslanden 
14. Juni 14:00 Uhr 
 VdK Ortsverband Flachslanden 
 Kaffee-/Infonachmittag 
 Gasthaus Eisenbahn, Rosenbach 
15. Juni 7:45 Uhr 
 Obst- und Gartenbauverein Virnsberg 
 Ausflug nach Burgthann, Busplatz Virnsberg 
16. Juni 14:00 Uhr 
 Heimatverein Flachslanden e. V.  
 Eröffnung der Sonderausstellung 
 α±ŜǊŜƛƴŜ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ CƭŀŎƘǎƭŀƴŘŜƴάΣ tƻǎǘ- 
 und Heimatmuseum Flachslanden 
16. Juni 14:00 Uhr 
 Obst- und Gartenbauverein  Neustetten 
 und Umgebung e. V. 
 Kaffeekränzchen, Feuerwehrhaus 
 Neustetten 
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22. Juni 19:30 Uhr 
 Liste für Alle 
 Sonnwendfeuer, Schlittenberg  Flachslanden 

Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist 
der 29. Juni 2024 

Juli 
 

02. Juli 19:30 Uhr  
 SPD OV Obere Rezat 
 Stammtisch, Gasthof Haag-Lohner, Ober-

dachstetten 
03. Juli 20:00 Uhr 
 Imkerverein Flachslanden 
 Imkerstammtisch, Gasthof Rose, Flachslan-

den 
04. Juli 19:30 Uhr 
 Hegegemeinschaft Flachslanden 
 Monatsversammlung, Gasthof Rose, Flachs-

landen 
05. Juli 17:00 Uhr 
 Angelfreunde Flachslanden 
 Forellenschlachten, Kühlhaus 
06. Juli 16:00 Uhr 
 Angelfreunde Flachslanden 
 Fischerfest, Feuerwehrhaus Flachslanden 
11. Juli 14:00 Uhr 
 VdK Ortsverband Flachslanden 
 Kaffee-/Spielenachmittag 
 Gasthaus Hofmann/Stöhr, Sondernohe 
13. Juli 9:00 ς 11:00 Uhr 
 FFW Flachslanden 
 Übung Kinderfeuerwehr, Feuerwehrhaus 

Flachslanden 
13. Juli 8:00 Uhr 
 Verein für Gartenbau und Landespflege 

Flachslanden 
 Tagesausflug nach Veitshöchheim/Würz-

burg, Treffpunkt Marktplatz 
13. Juli 16:00 Uhr 
 Vitalpark Frankenhöhe 
 α!ƭƻƘŀ CƛǘƴŜǎǎ CƛŜǎǘŀΥ 9ƛƴ {ƻƳƳŜǊŦŜǎǘ ƛƳ 

Hawaii-{ǘƛƭάΣ Vitalpark Frankenhöhe, Keller-
feld 4 

20. Juli 18:00 Uhr 
 Obst- und Gartenbauverein Virnsberg 
 Sommerfest, Feuerwehrplatz Virnsberg 
21. Juli 13:30 Uhr 
 Heimatverein Flachslanden e. V. 
 Besuch des Gustav-Weißkopf-Museums Leu-

tershausen, Treffpunkt am Marktplatz 
Flachslanden 

26. Juli 19:00 Uhr 
 Partnerschaftsverein Flachslanden- Cor-

nil/Sainte-Fortunade e. V. 
 Sommerfest, Garten Zeno Lamers 
26. Juli ς 29. Juli 
 Kirchweih in Neustetten 

Volkshochschule 
 
 

    Jetzt anmelden! 
 

    Außenstelle 
    Flachslanden 
 
 

Leitung: Ariane Braun 
Anmeldungen und Informationen: Markt Flachslan-
den, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Tel.: (09829) 91 11-14, Fax (09829) 91 11-21,  
E-Mail: poststelle@flachslanden.de  
oder www.vhs-lkr-ansbach.de 
 

H41301H   
Fit ς gesund ς leistungsfähig für Frauen 
und Männer 50+ 
  

Angelika Hoffmann, Übungsleiterin  
8 Vormittage, 04.06.2024 ς 23.07.2024  
Dienstag, 09:15 - 10:15 Uhr 
Grundschule, Schulstr. 2, Mehrzweckhalle  
Kursgebühr: 42,70 ϵ  
Beweglich und fit ς auch mit zunehmendem Alter den 
Alltag gut meistern! Haben wir nicht alle dieses Ziel? 
Mit leichten Bewegungen und Gehübungen wollen 
wir eine flüssige Fortbewegung erhalten. Sanfte, ge-
zielte Übungen kräftigen unsere Muskulatur und 
stützen somit unseren Körper. Wir laden Sie ein, ein-
mal in der Woche etwas für sich und Ihren Körper zu 
tun, denn niemand ist zu alt, keiner zu jung dafür. 
Trauen Sie sich! 
Bitte bequeme Kleidung, Turnschuhe, ein Handtuch, 
eine Matte oder Decke und etwas zum Trinken mit-
bringen. 
 

J13001F 
Schnupperkurs Stand-Up-Paddling (SUP) 
ab 12 Jahren Flachslanden  
 

Lernen Sie übers Wasser zu wandern! Sie wollten 
schon immer mal Stand-Up-Paddling ausprobieren? 
Im SUP-Kurs für Anfänger*innen lernen Sie alles über 
Ausrüstung, Sicherheit, Umwelt und Befahrungsre-
geln sowie die Grundtechniken des Paddelns. So ste-
hen Sie bald schon sicher auf dem Board und können 
mit ersten Paddelschlägen den Sonnensee mit seiner 
schönen Naturkulisse erkunden.  
 

>Voraussetzung ist, dass Sie schwimmen können 
(siehe auch kanu-verband-fordert-bessere-aufklae-
rung-fuer-sup-boarder). 
 

Mitzubringen sind Wechselkleidung, Getränk, Hand-
tuch, Sonnenschutz, Bade- oder Neoprenschuhe, 

mailto:poststelle@flachslanden.de
http://www.vhs-lkr-ansbach.de/
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kanu-verband-fordert-bessere-aufklaerung-fuer-sup-boarder,TG6D2SZ
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kanu-verband-fordert-bessere-aufklaerung-fuer-sup-boarder,TG6D2SZ
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Spaß und Neugier (und die Brillenträger vorsichtshal-
ber ein Brillenband) ς Nasswerden ist Teil des Kurses.  
 

Bitte seien Sie ca. 15 Minuten früher da, damit wir die 
Formalitäten im Vorfeld erledigen können.  
 

Der Kurs findet in Kooperation mit dem Kanusport-
club Ansbach statt. 
 

KSC-Ansbach 
1 Tag, Mittwoch, 24.07.2024 
17:00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Vereinsgelände des KSC Ansbach Kettenhöfstetten 
am Sonnensee 
Kursgebühr: 32,лл ϵ ƛƴƪƭǳǎƛǾŜ [ŜƛƘōƻŀǊŘΣ tŀŘŘŜƭ ǳƴŘ 
Schwimmweste (nicht rabattierbar) 
 

Anmeldung per Mail an sup.ksc.ansbach@gmail.com 
oder über https://www.kanusportclub-ansbach.de/ 
sup/kurse 
 
 

Aus unserer Region 
 

Netzwerk für regionale 
Bio-Lebensmittel 
 

Baumannshof liefert seit 25 Jahren Obst- und 
Gemüse an die Haustür ς Öko-Lieferservice feiert 
Jubiläum mit Hoffest am Sonntag, 23. Juni 2024 
 

Egenhausen/Obernzenn ς Der Baumannshof Öko-
Lieferservice aus Egenhausen feiert in diesem Jahr 
sein 25-jähriges Jubiläum. Was bei der ersten 
Liefertour 1999 mit 14 Kund*innen begann, ist zu 
einem Betrieb mit wöchentlich bis zu 2.000 
Lieferungen gewachsen. Das feiert der Baumannshof 
mit seinem Jubiläums-Hoffest am Sonntag, 23. Juni, 
von 10 bis 17 Uhr, zu dem er herzlich einlädt. 
 

 
 

Bei Felderführungen zeigt Wolfgang Baumann am Hoffest wo Salat und 
Möhren wachsen. Foto: Stefan Herbolzheimer 
 

Dabei nimmt Wolfgang Baumann Interessierte mit 
auf seinen Acker, wo er mit seinem Team rund 35 
Gemüsesorten anbaut. Die Besucher erwartet zudem 
ein Genuss- und Handwerkermarkt, bei dem 

regionale Handwerker*innen und Erzeuger*innen 
von Bio-Lebensmitteln ihre Produkte präsentieren 
und zum Probieren einladen. Für Familien ist ein 
buntes Programm geboten mit Traktor- und Kutsch-
fahrten, einer Hof-Rallye, einem Zauberkünstler, 
einem Gaukler, einer Bobbycar-Rennstrecke und 
mehr. 
 

Der Baumannshof liefert das Gemüse von seinem 
eigenen Acker zwischen Rothenburg ob der Tauber 
und dem Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen aus. 
Ergänzt wird das Angebot durch Bio-Lebensmittel 
von über 30 regionalen Erzeuger*innen sowie 
langjährigen überregionalen Partnerbetrieben. 
Durch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
hat der Baumannshof ein Netzwerk für lokale 
Erzeuger*innen geschaffen, mit Vorteilen für alle 
Seiten: Die Erzeuger*innen erhalten eine Plattform 
zum Vertrieb ihrer Produkte und Kund*innen finden 
eine große Auswahl an regionalen Lebensmitteln an 
einer Stelle. Der Baumannshof liefert die Bio-
Produkte über seine Ökokiste direkt an die Haustür 
der Kund*innen ς und das seit mittlerweile 25 Jahren. 
 
 

Gerhard Werner als Fachberater Feuer-
wehrseelsorge verabschiedet  
 

α{ƛŜ ǎƛƴŘ ǾƛŜƭŜƴ 9ƛƴǎŀǘȊƪǊŅŦǘŜƴ ōŜƛƎŜǎǘŀƴŘŜƴ ǳƴŘ 
haben sie dabei unterstützt, traumatische Ereignisse 
zu verarbeiten. Dafür gebührt Ihnen allerhöchster 
Dŀƴƪ ǳƴŘ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎΦά aƛǘ ŘƛŜǎŜƴ ²ƻǊǘŜƴ 
verabschiedete Landrat Dr. Jürgen Ludwig den lang-
jährigen Fachberater Feuerwehrseelsorge, Gerhard 
Werner aus Weihenzell, aus diesem Ehrenamt. Seit 
2004 war der erfahrene Feuerwehrmann in diesem 
Bereich aktiv und hat sein Fachwissen in zahlreichen 
Aus- und Fortbildungen stets erweitert und vertieft. 
 

 
 

Bildunterschrift: Landrat Dr. Jürgen Ludwig (links) und Kreisbrandrat 
Thomas Müller (rechts) bedankten sich bei Gerhard Werner für sein 
Engagement als Seelsorger für Einsatzkräfte. Foto: Landratsamt 
Ansbach/Susanne Merkel 
 

Beim Retten, Bergen und Löschen erleben die 
Einsatzkräfte vieles, was zu Herzen gehen und im 

https://www.facebook.com/baumannshof.oekolieferservice/
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Kopf bleiben kann ς tragische Ereignisse, die nach 
dem Einsatz viel schwerer abzulegen sind als 
Ausrüstung und Werkzeug. Aus diesem Grund gibt es 
Fachberater Feuerwehrseelsorge. Sie stehen den 
Feuerwehrführungskräften beratend zur Seite und 
unterstützen sie auch bei der Wahrnehmung ihrer 
Fürsorgepflicht für die Feuerwehrangehörigen, zum 
Beispiel bei der Durchführung von Nachbe-
sprechungen nach belastenden Einsätzen. Alarmiert 
wird der Fachberater Feuerwehrseelsorge auf 
Anforderung des Einsatzleiters. Er steht nicht nur 
direkt an Ort und Stelle zur Verfügung, sondern ist 
auch Tage nach den traumatischen Ereignissen für 
die Einsatzkräfte erreichbar. 
 

Gerhard Werner war im März 2004 vom damaligen 
Kreisbrandrat Walter Schwab zum Fachberater 
Seelsorge bestellt worden. Im Jahr 2019 erhielt 
Werner das Steckkreuz für besondere Verdienste um 
das Feuerwehrwesen. Auch im Landesfeuer-
wehrverband engagierte er sich als Erster Vertreter 
für die Fachbereiche Psychosoziale Notfallversorgung 
und Seelsorge. Kreisbrandrat Thomas Müller unter-
strich die Bedeutung des Fachbereichs Seelsorge, der 
ŜƛƴŜƴ ǎǘŀǊƪŜƴ ²ŀƴŘŜƭ ŜǊŦŀƘǊŜƴ ƘŀōŜΦ αDŜrhard 
Werner hat hier Pionierarbeit geleistet, die wir sehr 
Ǝǳǘ ǿŜƛǘŜǊŦǸƘǊŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦά 

 

Anzeigen 
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